
Die Investmentsteuerreform ist am 1. Januar 2018 in Kraft getreten. 
In der folgenden Übersicht finden Sie Informationen zu den eventuell 
entstehenden Belastungen im Rahmen der Vorabpauschale und deren 
Auswirkungen. 

Was ist die Vorabpauschale und wann wird sie fällig?
Jährlich kann es, in Abhängigkeit von der Kapitalmarktentwicklung, 
dazu kommen, dass Investmenfondstanteile mit einer Pauschale 
vorab besteuert werden. Die sogenannte Vorabpauschale bildet den 
Wertzuwachs eines Fonds/ETFs im abgelaufenen Kalenderjahr ab. 
Dieser gilt am 1. Januar des Folgejahres als zugeflossen und ist sofort 
steuerpflichtig. Deshalb wurde die Vorabpauschale für Wertsteigerun-
gen aus dem Jahr 2018 erstmals Anfang 2019 berechnet und jedem 
Anleger zeitnah belastet.

Ausnahmen Fälligkeit
Ein Investmentfonds hat keine Wertsteigerungen erzielt, oder die 
schon ausgeschütteten Erträge waren höher als die Wertsteigerung. 
Wie hoch die Vorabpauschale sein wird, kann im Vorfeld nicht mitge-
teilt werden. Dazu werden erst die steuerrelevanten Daten benötigt. 
Diese erhalten alle Plattformen/Banken/Fondsgesellschaften jeweils 
zu Beginn des folgenden Kalenderjahres.

Was bedeutet das für Sie bzw. für Ihre Kunden?
Je nach Plattform/Bank/Fondsgesellschaft erfolgt zum Jahresanfang 
eine Belastung der Steuern direkt beim Kunden. Oftmals automatisch 

durch einen anteiligen Fondsverkauf bei Ihrem Kunden im Depot, wie 
etwa bei der Fondsdepot Bank, der FIL Fondsbank und der DWS. Ihr 
Kunde erhält dann eine entsprechende Verkaufsabrechnung. 

Ausnahmen Steuerbelastung 
Ein Freistellungsauftrag Ihres Kunden liegt vor und deckt die Vorab-
pauschale ab; Ihr Kunde hat eine Nichtveranlagungsbescheinigung 
eingereicht oder nicht verrechnete allgemeine Verluste gleichen die 
Steuerbelastung durch die Vorabpauschale aus.

Wichtig für Sie bzw. für Ihre Kunden
Bei einem späteren Verkauf der Fondsanteile werden die bisher bereits 
versteuerten Vorabpauschalen vom Verkaufserlös wieder abgezogen. 
Damit wird eine doppelte Besteuerung von Erträgen vermieden. Sollte 
der verfügbare Betrag auf dem Depot oder einem Depotverrechnungs-
konto für die Belastung der Vorabpauschale nicht ausreichen, sind 
die Plattformen/Banken/Fondsgesellschaften gesetzlich verpflichtet, 
die Höhe des Kapitalertrages zusammen mit den persönlichen Daten 
des jeweiligen Kunden, an das jeweilige Betriebsstättenfinanzamt zu 
melden. Ein Widerspruch gegen die Steuerbelastung ist grundsätzlich 
nicht möglich.
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https://www.youtube.com/watch?v=PxS4a_R2oKc#action=share


BEISPIELRECHNUNG VORABPAUSCHALE

>  Aktienfonds ohne Ausschüttungen (thesaurierend, Teilfreistellung von 30 %)

>  50 Anteile (Kauf am 2. Januar 2019 oder früher und am 31. Dezember 2019 im Depotbestand) 

>  Rücknahmepreis 100,00 Euro pro Anteil am Jahresanfang 2019

>  Wertzuwachs 10,00 Euro pro Anteil in 2019 (= Rücknahmepreis Jahresende 2019 abzüglich Rücknahmepreis am 

     Jahresanfang 2019)

>  Basiszins 2019 zur Be rech nung der Vor ab pau scha le ge mäß § 18 Ab satz 4 InvStG: 0,52 % (wird jährlich vom Bundes- 

     finanzministerium neu veröffentlicht)

WERTZUWACHS IM VORJAHR?

JA NEIN

KEINE
VORABPAUSCHALE

BASISERTRAG ERRECHNEN:

Rücknahmepreis je Anteil vom Anfang des Vorjahres         100,00 Euro

Basiszins 0,52 % (= 0,0052)         x 0,0052

70 % (es werden 70 % des Basiszinses zur Berechnung herangezogen)                 x 0,7

Basisertrag pro Anteil                      = 0,364 Euro pro Anteil 

WERTZUWACHS GRÖßER ALS BASISERTRAG

          Wertzuwachs   Basisertrag
            10,00 Euro     0,364 Euro pro Anteil

BERECHNUNG VORABPAUSCHALE INKL. TEILFREISTELLUNG

Anteile               50

 Vorabpauschale      x 0,364 (= 18,20 Euro)

Teilfreistellung (30 % auf 30,45 Euro)            - 5,46 Euro

Vorabpauschale auf alle Anteile  = 12,74 Euro

JA NEIN

VORABPAUSCHALE 
PRO ANTEIL
ENTSPRICHT 

WERTZUWACHS

VORABPAUSCHALE PRO ANTEIL ENTSPRICHT BASISERTRAG

BERECHNUNG ABGELTUNGSTEUER (inkl. Soli, ohne Kirchensteuer)

Vorabpauschale    12,74 Euro

Steuersatz (Abgeltungsteuer)  x 26,375 % (= 0,26375)

Steuer     = 3,36 Euro

HINWEIS: Nicht berücksichtigt wurde die Haltedauer. Bei einem unterjährigen Kauf 
wird die Vorabpauschale im Folgejahr ab dem Monat des Kaufes berechnet. Bei einem 
unterjährigen Verkauf wird im Folgejahr keine Vorabpauschale fällig.

  INVESTMENT



NEGATIVER VERLUSTVERRECHNUNGSSALDO 
VORHANDEN?

SCHEMA VORABPAUSCHALE

FREISTELLUNGSAUFTRAG AUSREICHEND?

GUTHABEN AUF DEM STEUERLICHEN 
VERRECHNUNGSKONTO VORHANDEN? / GGF.
TEILVERKAUF VON FONDSANTEILEN

EINGERÄUMTE KONTOÜBERZIEHUNG
AUSREICHEND?

STEUER KANN NICHT ABGEFÜHRT WERDEN

Ist ein negativer Verlustverrechnungssaldo in 
dem Verlusttopf „Sonstige“ vorhanden, dann 
wird dieser mit der Vorabpauschale verrechnet. 
Für die Beispielrechnung müsste mindestens 
ein Verlust in Höhe von 12,74 Euro aufgelaufen 
sein, damit keine Abgeltungsteuer gebucht 
wird. 

Liegt ein Freistellungsauftrag in ausreichender 
Höhe vor, dann wird die Vorabpauschale auf 
den Freistellungsauftrag angerechnet – im  
Beispiel 12,74 Euro.

Ist auf dem steuerlichen Verrechnungskonto ein 
Guthaben in ausreichender Höhe vorhanden, 
wird die Abgeltungsteuer (Kapitalertragsteuer + 
Solidaritätszuschlag + ggf. Kirchensteuer) auf die 
Vorabpauschale gebucht. Im Beispiel würde die 
Abgeltungsteuer 3,36 Euro (ohne Kirchensteuer) 
betragen. Je nach Depostelle kann es auch zu 
einem Teilverkauf von Fondsanteilen kommen. 

Reicht das Guthaben nicht aus, wird eine ggf. 
eingeräumte Kontoüberziehung in Anspruch 
genommen. 

Liegen weder ein negativer Verlustverrech-
nungssaldo noch ein Freistellungsauftrag 
bzw. ein ausreichendes Guthaben/eingeräumte  
Kontoüberziehung vor, ist die depotführende 
Stelle verpflichtet, den Kunden im folgenden 
Jahr dem Finanzamt zu melden. 
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